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fjanbletflen ju »eiferen, gaupttreppen mäßen eine
"ïette non mtnbeflenS 1,2 m aufweifen. ©le inS greie
ober im gnnern j« ben Ausgängen fühtenben ©üren
jnüflen nadj außen aufflogen. Sei geuetSgefahr finb
fle auä feuetbefiänbtgem SJJiatetial ju fonßruleren. ©e<
»Sube non mehr als 30 m Sänge, ober foîd^e mit mehr
<fl8 brei ©efchoßen finb mit zwei non einanber entfernten
^uSgängen, in lefcterem galle mit treppen In bie
öbergefcljoße ju oetfefjen.

©in fpejießeä Augenmerf füllte in jebem galt auch
ben Abortanlagen gemibmet werben. A6orte, bie Pom
nrbeitSraum aus bireft zugänglich ßnb, foflten oetmieben

gerben. @lnb fle eS aber bo<h, fo iß ein bireft ins
ffïete entlöftbarer Sottaum einjuf^teben, in bem immer
«ine SBafdEjetnridjiung porßanben fein foflte. ®te Aborte
mäßen natürliches Sicht haben unb ßnb mitflöaf»
ferfpülung auSjurüßen. Sogenannte tflrfifdhe SlofetS
nnb zuläfßg, bureaus oerwerflicffaber bort, roo grauen
"efthäftigt werben. SOßirb eine .tonßruMion biefer Art
8emählt, fo barf bte jeberjeit ober in furzen Setioben
nntomatifdb au betätigenbe flBaßerfpülung nicht fehlen,
nnfonß ßch gußänbe herauSbilben, bie jeber Sefdhreibung
Ipotten.

©aß fchon beim Sauprojeft für etne anßänbige Un-
'erfunftsmöglidhfett ber abgelegten bleibet burch Schaff
mugeiner feparaten ©arberobe ober zwecfentfpredhenbe
"leibertäßen auch in Meinen Settieben geforgt werben
muß, iß ein tßunft, ber nicht befonberS ju erwähnen
fein foflte, olelerorts aber uoflßänbig überfeinen wirb.

@8 würbe ju weit führen, woflten wir auf anbete
ebenfo widhtige Sorfcßriften beS gabrifgefeheS, fowett eS
bie Sauten befdfßägt, an biefer Stefle eintreten, gebet
^nßhafte 9Rann, ber mit folgen ju tun hat, foflte baS
Sabtifgefefc beS näheren ïennen unb wenn unfere geilen
Nu angetan ßnb, bei biefem ober jenem baS gnterejfe
biefür zu wecfen ober bem einen ober anbetn Sefer biefer
oeitung bienßbare flBlnfe ju geben, fo iß ber gewfinfdhte
owecf erreicht.

93e?ttfttd)e SluSfrtfbwtô*
©et SunbeSrat hat bem Parlament etnen ©efetp

entwarf unterbreitet, ber bie berufliche AuSbilbung tn
§anbroerf, gnbußrie, ganbel unb Serïehr
otbnet. ©er Sotfchaft entnehmen wir über etnjelne ®e-
lehabfchnitte auSjugSweife folgenbeS:

SetrufSleljre. ffintfprechenb ben in» unb auSlänöi»
'«Jen SegrißSbeßimmungen wirb als wejentlidheS SRerf>

^al beS SehroerhältniffeS bte Sefdfjäftigung ju
°eut gwecf, etnen beßimmten Seruf ju erlernen, bezeichnet.
Volontäre ober flkaftifanten fallen nidht barunter.

Schwierig iß bie Abgrenzung z*oif«heu Serufen, bie
?'Ue fgßematifdhe Sehre etforbern, unb ^Routinearbeit, bte

7°ß gewifle gertigteiten oorauSfefct unb beSbatb nur
'mer einfachen Anleitung bebatf, tn ber auSfdhlteßltdh
2j}f bie befonbetn SetrlebSnerhältniße abgeßeflt wirb.

einfaches flateS Kriterium eignet fleh am beßen bie
8.®it, bie zur ©rletnung nötig iß. SDutthgelfl man bie
zfie ber im SehroertragSformular beS Schweizerifchen
^eipetbeperbanbeS aufgeführten Serufe mit beigebruefter
^'hrzeitbauer, fo finbet man einzig für golzfdhuhmadfjer
me lürzere Sehrzeit als etn gabt.

®aS SehroerhältniS iß burch fdjriftlidhen Ser«
3 8 zu regeln, ber etnerfeitS nom SetriebSlnbaber, an«
J^feits pom Sealing unb oom gnhaber ber elterlichen

limait ober bem Sormunb beS SehrlingS zu unterzeichnen
> ausgenommen ßnb nur bie gälte, tn benen ber Sehr-

3 im ©efdhäft fetner ©Item ober feines SormunbS* «ehre maty!
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Son größter prafiifcher Sebeutung ftnb bie Seflim-
mungen über bas SHecht zur Haltung oon Seht'
lin g en. ©ine richtige AuSbilbung beS SehrlingS iß nor
allem abhängig non ber Serfönlidhfeit beS Sehr»
meißerS. ®aS Secht zur Haltung non Sehrtingen wirb
non ber ©ignung beS tatfächlichen SehrmeißerS abhängig
gemacht tn ber SCßeife, baß einem Setrteb, in welchem
ber Sehrmeißer ber nötigen perfönttdfjen ©igenfdhaften
unb beruflichen gälfigletten ermangelt, baS Secht zur
SehrtingShaltung entzogen werben foil, gn Serufen, für
welche gefehlich anerfannte SReißerprüfungen ober ähn-
liehe höhere gadjjptüfungett eingeführt werben, fann auf
SorfdEflag ber betreffenben SerufSoetbänbe burch Set«
orbnung baS iRecht zur galtung non Sehlingen non
nornheretn auf Setriebe befcheänft werben, tn benen ent<

weber ber SetriebSlnhaber felbft ober ein mit ber AuS«

bilbung beaufiragter Angeßeflter bie flhüfung beßanben
hat, wobei allerbingS für befonbere Serhältniffe Aus«
nahmen norbehalten ßnb, ®te erße SorauSfejjung für
etne richtige AuSbilbung iß bie berufliche Südhtigfeit beS

SehrmeißerS. ©egenmärtig ïommt eS noch recht häußg
nor, baß ber Sehrmetßer felbß nicht etnmal etne Sehre
gemacht, gefdfjwetge benn ftdh über befonbere berufliche
tüchtigfeit auSgewiefen hat.

©er ©ntwurf enthält eine allgemeine Seßimmung,
wonach bie galtung non Sehrltngen unterfagt iß für
Setriebe, bie ohne fittlidhe ober gefunbheittidfje ©efähr»
bung ber Sehrtinge bte AuSbilbung nicht nornehmen
fönnen.

®te AuSbilbung leibet oft auch baxunter, baß zu
niele Sehrlinge in einem Setriebe eingeßeflt werben,
©egen biefe fogenannte SehrlingSzüdhteret, bei ber nidht
feiten bie Sefdfjaffung billiger ArbettSfräfte ben gaupt«
Zwecî bilbet, wenbet ßch ber ©ntwurf. Set ber Se*
fdhränfung foil auf bas SerhältniS zur 3aht ber im Se»
triebe befdjäftigten gelernten SerufSangehöeigen, SetriebS»
inhaber inbegrißen, abgeßeflt werben, ba am Selfpiel
anbetet betSehtling gewöhnlich am beßen lernt; jebodh
wirb audh bem Umftanb Rechnung zu tragen fetn, baß
tn einem ganz Meinen Setrteb ber SetrtebStnhaber ßch
perfönlidh ber ihm anoertrauten Sehrlinge annehmen
fann, fo baß bte gleichzeitige galtung non zwet Sehrltngen
hier oft fehr gute ©rgebniße gezeitigt hat. ®te Sefdf)tän«
fung fann nur auf Sorfdjlag ber SerufSoetbänbe ein«

geführt werben.
Set ben flirrten beS SetriebSinhaberS

gehen bte Anflehten über bie guläfßgfeit ber Affotbat*
beit weit auëeinanber. ©In gänzliches Setbot ber Afforb*
arbeit für bie Sehtlinge liegt nidht im gntereffe bet be*

tuflidhen AuSbilbung. ©er Sehtling foö afletlingS zu»
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Handleisten zu versehen. Haupttreppen müssen eine
Breite von mindestens 1.2 m ausweisen. Die ins Freie
oder im Innern zu den Ausgängen führenden Türen
wüsten nach außen aufschlagen. Bei Feuersgefahr sind
ste aus feuerbeständigem Material zu konstruieren. Ge
bäude von mehr als 3V m Länge, oder solche mit mehr
als drei Geschossen sind mit zwei von einander entfernten
Ausgängen, in letzterem Falle mit Treppen in die
vbergeschoße zu versehen.

Ein spezielles Augenmerk sollte in jedem Fall auch
den Abortanlagen gewidmet werden. Aborte, die vom
Arbeitsraum aus direkt zugänglich sind, sollten vermieden
werden. Sind sie es aber doch, so ist ein direkt ins
Freie entlüftbarer Vorraum etnzuschteben, in dem immer
eine Wascheinrichtung vorhanden sein sollte. Die Aborte
wüsten natürliches Licht haben und sind mit Was-
serfpülung auszurüsten. Sogenannte türkische Klosets
and zulässig, durchaus verwerflick aber dort, wo Frauen
beschäftigt werden. Wird eine Konstruktion dieser Art
gewählt, so darf die jederzeit oder in kurzen Perioden
automatisch zu betätigende Wasserspülung nicht fehlen,
ansonst sich Zustände herausbilden, die jeder Beschreibung
spotten.

Daß schon beim Bauprojekt für eine anständige Un>

^rkunflsmögltchkett der abgelegten Kleider durch Schaf-
sung einer separaten Garderobe oder zweckentsprechende
Aeiderkästen auch in kleinen Betrieben gesorgt werden
wuß, ist ein Punkt, der nicht besonders zu erwähnen
sein sollte, vielerorts aber vollständig übersehen wird.

Es würde zu wett führen, wollten wir auf andere
Ebenso wichtige Vorschriften des Fabrikgesetzes, soweit es
we Bauten beschlägt, an dieser Stelle eintreten. Jeder
^usthafte Mann, der mit solchen zu tun hat, sollte das
Fabrikgesetz des näheren kennen und wenn unsere Zeilen
bazu angetan sind, bei diesem oder jenem das Interesse
wefür zu wecken oder dem einen oder andern Leser dieser
Zeitung dienstbare Winke zu geben, so ist der gewünschte
Zweck erreicht.

Berufliche Ausbildung.
Der Bundesrat hat dem Parlament einen Gesetz-

Entwurf unterbreitet, der die berufliche Ausbildung in
Handwerk, Industrie, Handel und Verkehr
ordnet. Der Botschaft entnehmen wir über einzelne Ge-
letzabschnitte auszugsweise folgendes:

Berufslehre. Entsprechend den in- und ausländi-
'chen Begriffsbestimmungen wird als wesentliches Merk-
^al des Lehrverhältnisses die Beschäftigung zu

Zweck, einen bestimmten Beruf zu erlernen, bezeichnet.
Volontäre oder Praktikanten fallen nicht darunter.

Schwierig ist die Abgrenzung zwischen Berufen, die
?we systematische Lehre erfordern, und Routinearbeit, die
laß gewisse Fertigkeiten voraussetzt und deshalb nur

^Ner einfachen Anleitung bedarf, in der ausschließlich

M die besondern Betriebsverhältnisse abgestellt wird.
Als einfaches klares Kriterium eignet sich am besten die
B.êit, die zur Erlernung nötig ist. Durchgeht man die

der im Lehroertragsformular des Schweizerischen
Gewnbxverbandes aufgeführten Berufe mit beigedruckter
^hrzeitdauer, so findet man einzig für Holzschuhmacher
we kürzere Lehrzeit als ein Jahr.

Das Lehroerhältnis ist durch schriftlichen Ver-
zu regeln, der einerseits vom Betriebsinhaber, an-

Pfeils vom Lehrling und vom Inhaber der elterlichen

Awalt oder dem Vormund des Lehrlings zu unterzeichnen

n i ausgenommen sind nur die Fälle, in denen der Lehr-
.wg im Geschäft seiner Eltern oder seines Vormunds

Lehre macht!
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a. K cic. A - VKUEV
Von größter praktischer Bedeutung sind die Bestim

mungen über das Recht zur Haltung von Lehr-
lin g en. Eine richtige Ausbildung des Lehrlings ist vor
allem abhängig von der Persönlichkeit des Lehr-
meisters. Das Recht zur Haltung von Lehrlingen wird
von der Eignung des tatsächlichen Lehrmeisters abhängig
gemacht in der Weise, daß einem Betrieb, in welchem
der Lehrmeister der nötigen persönlichen Eigenschaften
und beruflichen Fähigkeiten ermangelt, das Recht zur
Lehrlingshaltung entzogen werden soll. In Berufen, für
welche gesetzlich anerkannte Meisterprüfungen oder ähn-
liche höhere Fachprüfungen eingeführt werden, kann auf
Vorschlag der betreffenden Berufsverbände durch Ver-
ordnung das Recht zur Haltung von Lehrlingen von
vornherein auf Betriebe beschränkt werden, in denen ent-
weder der Betriebsinhaber selbst oder ein mit der Aus-
bildung beauftragter Angestellter die Prüfung bestanden
hat, wobei allerdings für besondere Verhältnisse Aus-
nahmen vorbehalten sind. Die erste Voraussetzung für
eine richtige Ausbildung ist die berufliche Tüchtigkeit des

Lehrmeisters. Gegenwärtig kommt es noch recht häufig
vor, daß der Lehrmeister selbst nicht einmal eine Lehre
gemacht, geschweige denn sich über besondere berufliche
Tüchtigkeit ausgewiesen hat.

Der Entwurf enthält eine allgemeine Bestimmung,
wonach die Haltung von Lehrlingen untersagt ist für
Betriebe, die ohne sittliche oder gesundheitliche Gefähr-
dung der Lehrlinge die Ausbildung nicht vornehmen
können.

Die Ausbildung leidet oft auch darunter, daß zu
viele Lehrlinge in einem Betriebe eingestellt werden.
Gegen diese sogenannte Lehrlingszüchteret, bei der nicht
selten die Beschaffung billiger Arbeitskräfte den Haupt-
zweck bildet, wendet sich der Entwurf. Bei der Be-
schränkung soll auf das Verhältnis zur Zahl der im Be-
triebe beschäftigten gelernten Berufsangehörigen, Betriebs-
tnhaber tnbegriffen, abgestellt werden, da am Beispiel
anderer der Lehrling gewöhnlich am besten lernt; jedoch
wird auch dem Umstand Rechnung zu tragen sein, daß
in einem ganz kleinen Betrieb der Betriebsinhaber sich

persönlich der ihm anvertrauten Lehrlinge annehmen
kann, so daß die gleichzeitige Haltung von zwei Lehrlingen
hier oft sehr gute Ergebnisse gezeitigt hat. Die Beschrän-
kung kann nur auf Vorschlag der Berufsverbände ein-
geführt werden.

Bei den Pflichten des Vetriebsinhabers
gehen die Ansichten über die Zulässigkeit der Akkordar-
beit wett auseinander. Ein gänzliches Verbot der Akkord-
arbeit für die Lehrlinge liegt nicht im Interesse der be-

rvflichen Ausbildung. Der Lehrling soll overlings zu-
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nädhfl ju elfter Slxbeit ersogen werben ; abet wenn er
einmal bie nötigen Kenntni ffe unb fpanbgriffe beherrfçht,
fo bilbet bie Slfforbarbeit ein auSgesetdhneteS -Nittel, ihn
SU ooUer SluSnühung ber 3«it Î« erstehen, wag für fein
fpätereS gortlommen non großer 2Bicf)tigfeÜ ift. Qn
fjabrilbetrieben ift ferner bie Drganifation In einsehen
Abteilungen fo auf Sttforbarbeit eingeteilt, baß ein Betbot
ber SUlorbarbeit für bie Sehrlinge s« intern 3lu8fdE)luß

oon beftimmten Arbeiten unb bamit su einer Befchrän»
lung ihrer SluSbilbung führen müßte.

©te SluSbilbung foil ßdfj auf alle Arbeiten erftredfen,
bie für bie Ausübung beS Berufes unentbehrlich finb.
©te foKen bem Settling in metf)obifcf)er Reihenfolge
übertragen werben, b. h- ß.ufenwetfe nom ©Infamem
Sum Schmierigem fortfchrelten. immerhin ift felbftuer-
ftänbltch auf bie laufenben Arbeiten beS Betriebs SRücC

ßdf)t s« nehmen.
©er BetrtebStnhaber hat Den Sehrling sum Befudfj

beS beruflichen Unterrichts ansuhalten unb ihm
bafüt bie nötige 3«it freisugeben.

über bie ©auer beS BehroerhältniffeS enthält
ber ©ntwurf felbft teine Borfchtift ; bagegen fteht er oor,
baß für einsehe Berufe auf BorfdEflag ber Beruf8oer=
bänbe burch Berotbnung allgemeine Beflimmungen über
bie normale Sehrjeit aufgefteüt werben lönnen. ©le Sehr»
seit muß fich nach bem su erretdjenben giel rieten unb ift
beShalb nicht nur je nach bem Beruf oerfchteben su öe«

meffen, fonbern hat fich auch innerhalb etneS SöerufeS
ben gortfdhritten ber SBiffenfcijaft unb ©echnlf ansupaffen.

©te ©ragweite, bie etne oerfeljlte Sehre haben ïann,
rechtfertigt eS, baß In ben ©efe&eSentwurf eine Beftim*
mung über bie Rrobeseit aufgenommen wirb. ©te
Ntnbeflbauer ift im ©ntwurf auf oter SBodhen beftimmt.
Sie lann burdh Sehtoertrag ober Normaüehroertrag bis
auf brei ÜRonate erhöht werben.

@8 ift porgefehen, baß für einsehe Berufe auf Bor«
fdfjlag ber betreffenben BerufSoetbänbe 3wifth enprü<
fung en an ©telle ber Sßerlftattbefudhe als SHufßdhtS*

form porgefchtieben werben fönnen. 3« irgenbetner
gorm ehe Kontrolle oorsunehmen, fofern nicht eine

fichete ©ernähr für richtige 2lu8bübung tn bem betrieb
bereits oorliegt, ift unumgänglich, faß ba8 ©efefc ntcht
einfach toter Buchflabe bleiben, ©ntfcheibenb für ben

©rfotg ber aSerlflattbefudhe ift ber ©etft, tn bem fte

oorgenommen werben, ©ie werben nicht immer leidet

fetn; benn ße fefcen sweierlet »orauS : ©alt unb ©ach*
ienntnts. Nenn ße aber richtig Durchgeführt werben, fo
lönnen bamit ber beruflichen luSbilbung gans außer«
orbenttiche ©tenfie geleiftet werben.

flnlernung eines Berufes. @8 fteht außer ßweifel,
baß neben ber eigentlichen BerufStehre bie fogenannte
3lnlernung in neuefter 3eit eine erhebliche Bebeutung et
langt hat. ®a e8 fleh hter jeboch non oornheretn nicht
um etne fgftematifdhe 3lu8bilbung für einen Beruf haw
belt, ba ber ©rmerb ber Kenntniffe unb gertigletten
überhaupt nicht ben maßgebenben 3n>ecl barfteltt, fonbern
nur gemiffermaßen beiläufig erfolgt, wte eben bie Um=

ftänbe unb 93ebürfniffe be8 Betriebes basu Neranlaffung
geben, lönnen barüber auch ïcttie allgemein gültigen Rot
fçhriften aufgefteüt werben, hingegen foU ba8 @efeh tödh=

tigen jungen Beuten, bie au8 beftimmten ©rünben —
sum Betfpiel ßnansiellen — leine Sehre machen lonnten,
fich bann aber im Sauf ber $ahre mit oteler Nüfje unb
SluSbauer bie entfprechenben Kenntniffe unb gertiglett
aneigneten, ben Slufffteg sum gelernten BerufSarbeiter
ermöglichen, inbem e8 ben ©runbfafc aufftetlt, baß fie

Sur Sehrabfchlußprüfung sugelaffen finb, woburch
ihnen weiterhin auch ber 3ugang sur Netfterprfifung
eröffnet wirb.

Borlehtlurfe. ©ine weitere Neuerung be8 ©ntwürfe?
bilben bie Beflimmungen über Borlehrlurfe. @8 hanbelt

fich um etne ©InridEjtung, bie, obwohl etft fett einigen fahren
belannt, boch bereits gute ©rgebniffe gesettigt unb an

oerfdjtebenen Drten SBursel gefaßt hat. ©tefe Borleffl'
lurfe haben einen hoppelten 3n>ecl: ©InerfettS bilben ff*
eine praltifdhe ©rgänsung unb Nachprüfung ber ©rgeb»

niffe ber Berufsberatung, tnSbefonbere pfodhotedhnifcher

©ignungSprüfungen, anberfeits fteHen fie berettS einen

Anfang beruflicher SluSbilbung bar, fo baß jie als ©e»

ber Sehrseit anjurechnen flnb.

Beruflicher Unterricht, ©aß bie praltifdhe 3lu8bil»

bung im Beruf eines ergänsenben Unterrichts tn befow
berS barauf eingeftellten Schulen ober Kurfen bebarf, iß

allgemein anerlannt. @8 flnb fogar oon etnselnen prioaten
Unternehmen aus eigenem Antrieb fogenannte 9Betlfchulen
als ©rgänsung su ben Sehrwerlftätten tnS Seben gerufen
worben.

3lrt. 26 fdhreibt ben Befudh beS beruflichen Unter»

ridjts für Sehrlinge oor. ©en Hilfsarbeitern, bie in einem

Beruf mtnbcftenS etn Qahr lang angelernt worben ßnb,

fteht baS Necht sum Befudh beS Unterrichts su. 2lußef
bem lann bie ©chulbehörbe ober KurSleitung auch
bete ©efuclje um 3ulaffung berücJßchtigen ; inSbefonber«
fleht nichts im SSBege, tü^tige junge Seute, obwohl r
nur Hilfsarbeiter ßnb, wte bie Sehrlinge f<hon im elften

3ahr nadh ber ©ntlaffung aus ber ©chute ansunehnte^
©te BunbeSbeiträge ßnb auäfchlteßltch für ben 5ach'
Unterricht su gewähren. ©8 foU überhaupt ber obli'

gatorifdje Unterri^t bureaus ber betußichen 3lu8bilbun0
gewibmet fetn, burdh fadhlunbige Sehrfräfte erteilt wer»

ben, unb sroar tn Klaffen, bte nadh BerufSgtuppen S"

bilben ßnb. Sludfj bie Sehtpläne ßnb ben etnselnen
rufen ansupaffen. ferner förbert ber ©ntwurf bte 8"'
fammenfaffung beS Unterri^tS für bie Ungehörigen eine»

Berufes tn befonbetn ffadhturfen.
üRögen bie ©ewetbelehrer aus ber ißrajnS ober au?

ber übrigen Sehrerfdhaft heroorgehoben, unter allen Um'

ßünben foUen ße audh im leiteten galt nur bann jum

beruflichen Unterricht herangesogen werben, wenn ße übel

bie nötige ©achlunbe oerfügen. ©er luSfdhluß he»

SlbenbunterridhteS wirb oteüeidht auf einigen 2»''

berftanb flößen, ©ie Beftimmung rechtfertigt ßch

beffen nicht etwa nur als eine SNaßnahme beS SehiH"0?'
fdhuheS, fonbern audh im Qtotereffe ber beruflichen ®u?»

bitbung felbft ; bte ©rfahrung hat gelehrt, baß ber Siberia

unterridht mit ermübeten ©dhületn letnen erfprteßlich^
©rfolg su seilen oermag.

SehrabfchlußptQfung. ©te Sehrabfdhlußprüfung bilbet

etnen fehr wirtfamen Slnfporn für SReifler unb Seh"

Hnge, bte Sehrseit ridhtig auSsunütjen. ©te wirb öbl>"
gatorifdh erllärt. 3ur Bißfung ift außerbem sW'
laffen, wer in einem Beruf mtnbeflenS boppelt fo lanö

angelernt worben ift, als bie oorgefdhrtebene ab®

übliche Sehrseit beträgt, unb ben ©rwetb ber nötigen

BerufSlenntniffe glaubhaft madjen lann. ©te Seh^
fdfjlußprüfung foil nämlidh nicht bloß etne Rflicht fe*"'

fonbern ein erftrebenSmerteS 3iel ber beruflichen 3W»

bilbung. ffiaS burdh bte Bißfung erworbene $ähigl„ '
seugniS foU baS auSf^ließlidhe Recht auf bie Beseich"^
„gelernter ©dhloßer" ufw. begrünben unb btefe Bejetc?

nung auch mit, bem entfpredhenben NedhtSfdhuh uu?ö

ftattet werben. ®aS gähiglettSseugniS foU ferner
auSfehung fein für bte 3«laffung sur Söteifterprüfung-

©er ©efe^entwurf regelt bte Beranflaltung ber
abfdhlußprüfung fo, baß ße swar grunbfä&Hdh ©ach» b

KantonS bleiben foil, baß aber ber BunbeSrat eine

BerufSoerbanb auf beßen Borfdhlag bie Betanp«
tung ber Prüfungen übertragen lann mit ber 9Kaß0®
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nächst zu exakter Arbeit erzogen werden; aber wenn er
einmal die nötigen Kenntnisse und Handgriffe beherrscht,
so bildet die Akkordarbeit ein ausgezeichnetes Mittel, ihn
zu voller Ausnützung der Zeit zu erziehen, was für sein

späteres Fortkommen von großer Wichtigkeit ist. In
Fabrikbetrteben ist ferner die Organisation in einzelnen
Abteilungen so auf Akkordarbeit eingestellt, daß ein Verbot
der Akkordarbeit für die Lehrlinge zu ihrem Ausschluß
von bestimmten Arbeiten und damit zu einer Beschrän-
kung ihrer Ausbildung führen müßte.

Die Ausbildung soll sich auf alle Arbeiten erstrecken,
die für die Ausübung des Berufes unentbehrlich sind.
Sie sollen dem Lehrling in methodischer Reihenfolge
übertragen werden, d. h. stufenweise vom Einfachern
zum Schwierigern fortschreiten. Immerhin ist selbstner-
stündlich auf die laufenden Arbeiten des Betriebs Rück
ficht zu nehmen.

Der Betrtebsinhaber hat ven Lehrling zum Besuch
des beruflichen Unterrichts anzuhalten und ihm
dafür die nötige Zeit freizugeben.

über die Dauer des Lehrverhältnisses enthält
der Entwurf selbst keine Vorschrift; dagegen sieht er vor,
daß für einzelne Berufe auf Vorschlag der Berufsver-
bände durch Verordnung allgemeine Bestimmungen über
die normale Lehrzeit aufgestellt werden können. Die Lehr-
zeit muß sich nach dem zu erreichenden Ziel richten und ist
deshalb nicht nur je nach dem Beruf verschieden zu be-

messen, sondern hat sich auch innerhalb eines Berufes
den Fortschritten der Wissenschaft und Technik anzupassen.

Die Tragweite, die eine verfehlte Lehre haben kann,
rechtfertigt es, daß in den Gesetzesentwurf eine Bestim-
mung über die Probezeit aufgenommen wird. Die
Mtndestdauer ist im Entwurf auf vier Wochen bestimmt.
Sie kann durch Lehrvertrag oder Normallehrvertrag bis
auf drei Monate erhöht werden.

Es ist vorgesehen, daß für einzelne Berufe auf Vor-
schlag der betreffenden Berufsoerbände Zwisch enprü-
fangen an Stelle der Werkstattbesuche als Aufsichts-
form vorgeschrieben werden können. In irgendeiner
Form eine Kontrolle vorzunehmen, sofern nicht eine

sichere Gewähr für richtige Ausbildung in dem Betrieb
bereits vorliegt, ist unumgänglich, soll das Gesetz nicht
einfach toter Buchstabe bleiben. Entscheidend für den

Erfolg der Werkstattbesuche ist der Geist, in dem sie

vorgenommen werden. Sie werden nicht immer leicht
sein; denn sie setzen zweierlei voraus: Takt und Sach-
kenntnis. Wenn sie aber richtig durchgeführt werden, so

können damit der beruflichen Ausbildung ganz außer-
ordentliche Dienste geleistet werden.

Anlernung eines Berufes. Es steht außer Zweifel,
daß neben der eigentlichen Berufslehre die sogenannte
Anlernung in neuester Zeit eine erhebliche Bedeutung er-
langt hat. Da es sich hier jedoch von vornherein nicht
um eine systematische Ausbildung für einen Beruf han-
delt, da der Erwerb der Kenntnisse und Fertigkeiten
überhaupt nicht den maßgebenden Zweck darstellt, sondern
nur gewissermaßen beiläufig erfolgt, wie eben die Um-
stände und Bedürfnisse des Betriebes dazu Veranlassung
geben, können darüber auch keine allgemein gültigen Vor
schristen aufgestellt werden. Hingegen soll das Gesetz tüch

tigen jungen Leuten, die aus bestimmten Gründen —
zum Beispiel finanziellen — keine Lehre machen konnten,
sich dann aber im Lauf der Jahre mit vieler Mühe und
Ausdauer die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeit
aneigneten, den Aufstieg zum gelernten Berufsarbeiter
ermöglichen, indem es den Grundsatz aufstellt, daß sie

zur Lehrabschlußprüfung zugelassen sind, wodurch
ihnen weiterhin auch der Zugang zur Meisterprüfung
eröffnet wird.

Vorlehrkurse. Eine wettere Neuerung des Entwurfes
bilden die Bestimmungen über Vorlehrkurse. Es handelt

sich um eine Einrichtung, die, obwohl erst seit einigen Jahren
bekannt, doch bereits gute Ergebnisse gezeitigt und an

verschiedenen Orten Wurzel gefaßt hat. Diese Vorlehr-
kurse haben einen doppelten Zweck: Einerseits bilden sie

eine praktische Ergänzung und Nachprüfung der Ergeb-

nisfe der Berufsberatung, insbesondere psychotechntscher

Eignungsprüfungen, anderseits stellen sie bereits einen

Anfang beruflicher Ausbildung dar, so daß sie als Teil

der Lehrzeit anzurechnen sind.

Beruflicher Unterricht. Daß die praktische Ausbil-
dung im Beruf eines ergänzenden Unterrichts in beson-

ders darauf eingestellten Schulen oder Kursen bedarf, ist

allgemein anerkannt. Es sind sogar von einzelnen privaten
Unternehmen aus eigenem Antrieb sogenannte Werkschulen

als Ergänzung zu den Lehrwerkstätten ins Leben gerufen
worden.

Art. 26 schreibt den Besuch des beruflichen Unter-

richts für Lehrlinge vor. Den Hilfsarbeitern, die in einein

Beruf mindestens ein Jahr lang angelernt worden sind,

steht das Recht zum Besuch des Unterrichts zu. Außer-
dem kann die Schulbehörde oder Kursleitung auch an-

dere Gesuche um Zulassung berücksichtigen; insbesondere
steht nichts im Wege, tüchtige junge Leute, obwohl sie

nur Hilfsarbeiter sind, wie die Lehrlinge schon im ersten

Jahr nach der Entlassung aus der Schule anzunehmen^

Die Bundesbeiträge sind ausschließlich für den Fach'
unterricht zu gewähren. Es soll überhaupt der obli-

gatorische Unterricht durchaus der beruflichen Ausbildung
gewidmet sein, durch sachkundige Lehrkräfte erteilt wer

den, und zwar in Klassen, die nach Berufsgruppen zn

bilden sind. Auch die Lehrpläne sind den einzelnen Be-

rufen anzupassen. Ferner fördert der Entwurf die ZU'

sammenfassung des Unterrichts für die Angehörigen eine»

Berufes in besondern Fachkursen.
Mögen die Gewerbelehrer aus der Praxis oder au?

der übrigen Lehrerschaft hervorgehoben, unter allen Um-

ständen sollen sie auch im letzteren Fall nur dann zuw

beruflichen Unterricht herangezogen werden, wenn sie über

die nötige Sachkunde verfügen. Der Ausschluß de?

Abendunterrichtes wird vielleicht auf einigen W>-

verstand stoßen. Die Bestimmung rechtfertigt sich >n-

dessen nicht etwa nur als eine Maßnahme des Lehrling?'
schutzes, sondern auch im Interesse der beruflichen Au?'

bildung selbst; die Erfahrung hat gelehrt, daß der Abend

unterricht mit ermüdeten Schülern keinen ersprießliche"

Erfolg zu zettigen vermag.

Lehrabschlußprüfung. Die Lehrabschlußprüfung bildet

einen sehr wirksamen Ansporn für Meister und Leh^
linge, die Lehrzeit richtig auszunützen. Sie wird oblu
gatorisch erklärt. Zur Prüfung ist außerdem zê
lassen, wer in einem Beruf mindestens doppelt so lang

angelernt worden ist, als die vorgeschriebene ode

übliche Lehrzeit beträgt, und den Erwerb der nötige"

Berufskenntnisse glaubhaft machen kann. Die Lehra"'
schlußprüfung soll nämlich nicht bloß eine Pflicht stt"-

sondern ein erstrebenswertes Ziel der beruflichen A"?

bildung. Das durch die Prüfung erworbene Fähigkett?'
zeugnis soll das ausschließliche Recht auf die Bezeichn^
„gelernter Schloffer" usw. begründen und diese Bezeig
nung auch mit. dem entsprechenden Rechtsschutz au?S

stattet werden. Das Fähigkettszeugnis soll ferner B0

aussetzung sein für die Zulassung zur Meisterprüfung-
Der Gesetzentwurf regelt die Veranstaltung der Ley.

abschlußprüfung so, daß sie zwar grundsätzlich Sache v

Kantons bleiben soll, daß aber der Bundesrat eine

Berufsverband auf dessen Vorschlag die Veranst«

tung der Prüfungen übertragen kann mit der Maßg"
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ùûg alle fßrüglnge beë betregenben Serufeë bte oom
Betufëoetbanb organigerte Prüfung ju beftegen gälten.
®et Serbanb erhält bamit öffentflc^-tec^Uid^e Funftionen
Quf blefem ©eblet. Alë Borauëfegungen für bie über«
'ragung mug beëtjalb geforbert werben, bag er bie nötige
®eroägr für faytunbige unb unparteiifye ©utyfügtung
oiete; er gat barüber etn ^Reglement aufjugeßen unb
biefcS bem Sunbeërat ju unterbreiten ; enblty ift bem
Bunbeërat unb ber juftänbigen Segörbe beë Sïantonë
|>ûë fHeyt oorbegalten, gy in ber ^kûfungëfommifgon
bury ©ïperten certreten ju laffen, um unmittelbaren
®lnbli<f tn bie Art ber ®utchfübrung ju gewinnen.

£>ifljere Fayptfifungen. SRit ber Segtabfyiugprfi
fung gat bie berufliche Auëbtlbung bte Stufe erreicht, bte
i« ber Annahme berechtigt, bag bem, ber ge erfolgreich
jjeftanben gat, bie Auëfûgtung ber gebräuchlichen Ar»
Mten beë Berufes anoertraut werben barf. ®amit ift
tobeffen fetneëwegë gefagt, bag für ben „Angelernten
m feinem Beruf" nun wirtlich ntcgtë mehr ju lernen
wäre. ©anj abgefehen non ber gîtajië, bie ihm erft bie
nötige Sicherheit unb baë wirtfyaftltye Söerftänbnis für
feine berufliche Stätigfeit ju geben oermag, wirb eë für
ign empfegtenëwert fein, gy noch burch Spejtalfutfe tn
Sewiffe Befonbergeiten beë Betufeë einführen ju laffen, bte
nftht jum Auèbilbungëgog ber Segte gehörten, ober ftch
burch fogenannte SÜRetfterEurfe ober ähnliche höhere gadj»
turfe auf bie felbftänbige Ausübung beë Betufeë oorju*
bereiten, ©tnriytung unb Befuy aller btefer Sîutfe foQen
Wte bis anhln burchauë auf ben Boten ber greiroiHig=
fett gegeßt fein.

SBägrenb alfo über bie berufliche Söetterbilbung felbft
tetne gefegtiyen SBorfchriften aufjugeßen fcnb, ig gemfinfcgt
Würben, bag tn baë ©efefc Segimmungen über bte SR ei»
ft,erprüfungen aufgenommen würben. ADetbingë foßen
btefe Prüfungen im ©egeufag ju ben Segrabfyiugptü»
fangen webet obligatorily fein noch tn ber Siegel oom
®taat oerangaltet werben, boy wirb für bie ^rûfungë»
biblonte nay gaatliyem Reytëfyug onlangt unb auy
für bte ®uryführung ber Prüfungen eine gewige gaat-
[fye SRilroitfung in Auëgcgt genommen, um ben SÖBert

wefer Prüfungen mögltyg ju heben; juglety foil bte

ftögliyfett gefyagen werben, bte Haltung oon Sehr«
ü«gen auf Betriebe ju befyränten, tn benen ge bury
fafatmelger auëgebilbet werben, weiye gy bury bie

jpetgerprüfung ober eine ägnltye höhere ffayprüfung
über ihre betugiye Süytigfett auëgewtefen haben.

bei Arbeiten Itt bet 9täf)e oott
^ousanfebtüffen.

(Sine SBarnung an alle »auganbwerfer.

®aë ©ibgenöffifye ©tarfßrominfpeftorat
°?fugt im „Bufletin beë ©yroeij. ©leftrot. Seteinë"
Vitien fegt lefenëwerten Beriyt über bie in ben Sahren
1925 unb 1926 Porgetommenen Unfälle an fywetje«
*Üyen ©tarfßromanlagen, auë bem fiy u. a, bie be»

^tfenëwerte SEatfaye ergibt, bag bei ben Sîtebetfpan»
"ungëieitungen — mit benen wir eë in unfeten 3Bog=

fangen unb Käufern ju tun gaben — im ©tunbe nur
?«'Wirfliyeë ©efagrenmoment begeht: bie |>au8an«
'yiüffe, alfo bie Stegen, an benen bie bon äugen
^btmenben Freileitungen in baë tpauë eintreten. Auë

Beriyt ergibt fiy, bag in ben beiben Sahnen 1925
jtob 1926 an §auëanfyiûffen 17 fßetfonen berunglücf-
jjW» batunter 8 tötliy. ®ro| ber bauernb wiebergolten
^ftlärung. ber Sauganbwetfet bury bie ©leftrijitâtë«
werfe werben immer wieber Sauarbeiten in ber Stühe

Aieberfpannungëleitungen borgenommen, ohne bag

beten bother ige Auëfyaltung ober bie Anbringung auë«
reiyenbet ©dtjuhbetfleibungen über ben ®rähten ber«
anlagt worben wäre. ®ie Dpfer ber Unfälle an §auë>
anfyiugleitungen gehörten auënahmëloë bem Sauge«
werbeftanb an: Sier SRaler, brei ®aybecïet unb ein
Zimmermann fanben fo igten ®ob. ®ie meiften UnfaH»
urfayen ftnb fiy fegr ägnliy. (Semögnliy erfolgte eine

unbeabfiytigte Serügtung bon jrnei ®rähten ber §auë-
anfyiugleitung bon einem @erüft ober einer Seiter auë.
®ie Serunfaßten blieben faft immer längere Zeit an ben

®rähten gangen unb würben bewugtloë. Sa einigen gäl»
len erfolgte ein Abfturj, ber meigenë fywere Serlegungen
jur ggrifle hatte. Sn brei gäßen ereigneten fiy Unfäße
bei ber ©rfießung bon Saugerüften an ^auëfaffaben.
®ie betregenben Sauganbwetfet ertlärten, bag fie be«

abgytigt hatten, baë beteiligte ©leftrijitâtëwerf fofort
nay ber ©rfteßung beë ©erûfteë um bie Anbringung
bon ©yugberlteibungen an ben ®rägten ju erfuyen,
weil biefe ©yugmagnagme fiy leiyter auëfûgren läge,
wenn baë ©erüft borganben fei. ©erabe biefe Sor«
fommniffe bewegen, bag eô unbebingt nötig ig, baë

©leftrijitâtëwer! mögliyg frügjeitig ju unterriyten,
jebenfaflë fyon bor ber Sornagme beabfiytigter ®e»

rüftungen in ber Stäge bon Stieberfpannungë - F^ilei-
tungen.

An gewiffen Drten fyeint eë unter ftißfyweigenber
®ulbung bury bie ©leftrijitâtëberwattungen übliy ju
fein, bag bie Sauganbwetfet felbft ©yugbetfleibungen
über ben ®rägten anbringen. Zwei Unfäße, wobon
ein tötlidger, finb barauf äurüäjufügren. @ë foßte felbft«-

betgänbliy fein, bag foldge Arbeiten angefidgtë ber bei

ungenügenber ©aytenntnië bamit berbunbenen ©efagren
nur bury jubetlâffigeë F^yperfonal auëgefûgrt werben
bürfen.

Sa einem FnÖe gat bie niyt auëreiyenbe Sänge ber

©yugberfleibungen ju einem Unfafle geführt. ®et be=

treffenbe Arbeiter berührte bom ©erüftboben auë jwei
®rägte einer §auëanfyiugleitung augergalb ber ©dgug-
berfleibungen ; ba er fiy niyt megr felbft loëlôfen fonnte,
würbe er bu'ry ben Strom getötet, ege man ign auë
feiner Sage ju befreien bermoyte.

Sft bei ©erüftbauten bie Anbringung bon ©yuh»
berfleibungen über ben ®rägten niyt notwenbig, weil
bie Seitungen fpannungëloë gemayt werben fönnen,
fo mug unbebingt bafüt geforgt werben, bag biefe
SRagnagme bon einem gaymann botgenommen wirb,
©efyiegt baë niyt, fo ig feine ©ewägt für faygemäge
Auêfûgrung ber fleinen Arbeit gegeben. SBaë in foiyen
Fäßen gefdgegen fann, jeigt ein weiterer Seriyt unferer
Quefle: ©in SRaler gatte in einem £>aufe, bon bem auë
eine gweibrägtige Siyt« unb eine breibrägtige Sraftlei«
tung nay einem Stebengebäube gingen, bie ©iyerungë»
einfüge in ber Siytleitung entfernt, bie ©iyêtungen in
ber Äraftleitung bagegen nidgt gerauëgefyraubt. ©in Äol«
lege bon igm, ber auf einem in ber Sfäge ber Seitungen er»

riyteten ©2rüft arbeitete, berfpürte beim Serügren ber
®rägte ein ©leftrifierung unb melbete igm bieë. ®er SRaler
war jeboy überjeugt, bag er bie Seitung fpannungëloë
gemayt gatte, grig unbegreigiyerweife mit beiben

^änben nay ben ®rägten ber Sfraftleitung, bie unter
einer Spannung bon 480 Solt ftanben unb würbe fo»

gleiy getötet.
Sa einem weiteren war eine niyt ganj fay»

gemäg ifolierte, an einem $auëbay befegigte Aufgän«
gung einer ögentliyen Sampe bie Utfadge beë tötiiyen
Unfaflë eineë ®aybedferë, ®aë Aufgängefeil ftanb mit
einem ißol beë Regeë in Serbinbung; jeboy war bor
ber SefeftigungëfteBe am ®ay ein Sfolietförper in baë
©eil eingefügt. Seibet befanb biefer Zfoßetförper fiy
ju nage beim Sefegigungëpunft am ®ay. Alë
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daß alle Prüflinge des betreffenden Berufes die vom
Berufsverband organisierte Prüfung zu bestehen hätten.
Der Verband erhält damit öffentlich-rechtliche Funktionen
auf diesem Gebiet. Als Voraussetzungen für die über-
tragung muß deshalb gefordert werden, daß er die nötige
Gewähr für sachkundige und unparteiische Durchführung
biete; er hat darüber ein Reglement aufzustellen und
dieses dem Bundesrat zu unterbreiten; endlich ist dem
Bundesrat und der zuständigen Behörde des Kantons
das Recht vorbehalten, sich in der Prüfungskommisston
durch Experten vertreten zu lassen, um unmittelbaren
Einblick in die Art der Durchführung zu gewinnen.

Höhere Nachprüfungen. Mit der Lehrabschlußprü
tung hat die berufliche Ausbildung die Stufe erreicht, die
i» der Annahme berechtigt, daß dem, der sie erfolgreich
bestanden hat, die Ausführung der gebräuchlichen Ar-
besten des Berufes anvertraut werden darf. Damit ist
indessen keineswegs gesagt, daß für den „Ausgelernten
M seinem Beruf" nun wirklich nichts mehr zu lernen
wäre. Ganz abgesehen von der Praxis, die ihm erst die
nötige Sicherhett und das wirtschaftliche Verständnis für
seine berufliche Tätigkeit zu geben vermag, wird es für
>hn empfehlenswert sein, sich noch durch Spezialkurse in
gewisse Besonderheiten des Berufes einführen zu lasten, die
nicht zum Ausbildungsstoff der Lehre gehörten, oder sich
durch sogenannte Metsterkurse oder ähnliche höhere Fach-
kurse aus die selbständige Ausübung des Berufes oorzu-
bereiten. Einrichtung und Besuch aller dieser Kurse sollen
wie bis anhin durchaus auf den Boden der Freiwillig-
keit gestellt sein.

Während also über die berufliche Weiterbildung selbst
keine gesetzlichen Vorschriften aufzustellen sind, ist gewünscht
worden, daß in das Gesetz Bestimmungen über die M ei-
sterprüfungen aufgenommen würden. Allerdings sollen
diese Prüfungen im Gegensatz zu den Lehrabschlußprü-
mngen weder obligatorisch sein noch in der Regel vom
Staat veranstaltet werden, doch wird für die Prüfungs-
diplomé nach staatlichem Rechtsschutz verlangt und auch
für die Durchführung der Prüfungen eine gewisse staat-
üche Mitwirkung in Aussicht genommen, um den Wert
dieser Prüfungen möglichst zu heben; zugleich soll die
Möglichkeit geschaffen werden, die Haltung von Lehr-
üngen auf Betriebe zu beschränken, in denen sie durch
^hrmeister ausgebildet werden, welche sich durch die

Meisterprüfung oder eine ähnliche höhere Fachprüfung
über ihre berufliche Tüchtigkeit ausgewiesen haben.

Vorficht bei Arbeiten in der Nähe von
Hausanschlüssen.

Eine Warnung an alle Bauhandwerker.

Das Eidgenössische Starkstrominspektorat
.ringt im „Bulletin des Schweiz. Elektrot. Vereins"

slnen sehr lesenswerten Bericht über die in den Jahren
i.325 und 1926 vorgekommenen Unfälle an schweize-
rffchen Starkstromanlagen, aus dem sich u. a> die be-

^rkenswerte Tatsache ergibt, daß bei den Niederspan-
dungsleitungen — mit denen wir es in unseren Woh-
d.ungen und Häusern zu tun haben — im Grunde nur
s>n wirkliches Gefahrenmoment besteht: die Hausan-
Schlüsse, also die Stellen, an denen die von außen
^Mmenden Freileitungen in das Haus eintreten. Aus
^N» Bericht ergibt sich, daß in den beiden Jahren 1925
dud 1926 an Hausanschlüssen 17 Personen verunglück-

darunter 8 tötlich, Trotz der dauernd wiederholten
Aufklärung der Bauhandwerker durch die Elektrizitäts»
werke werden immer wieder Bauarbeiten in der Nähe
"un Niederspannungsleitungen vorgenommen, ohne daß

deren vorherige Ausschaltung oder die Anbringung aus-
reichender Schutzverkleidungen über den Drähten ver-
anlaßt worden wäre. Die Opfer der Unfälle an Haus-
anschlußleitungen gehörten ausnahmslos dem Bange-
werbestand an: Vier Maler, drei Dachdecker und ein
Zimmermann fanden so ihren Tod. Die meisten Unfall-
Ursachen sind sich sehr ähnlich. Gewöhnlich erfolgte eine

unbeabsichtigte Berührung von zwei Drähten der Haus-
anschlußleitung von einem Gerüst oder einer Leiter aus.
Die Verunfallten blieben fast immer längere Zeit an den

Drähten hängen und wurden bewußtlos. In einigen Fäl-
len erfolgte ein Absturz, der meistens schwere Verletzungen
zur Folge hatte. In drei Fällen ereigneten sich Unfälle
bei der Erstellung von Baugerüsten an HauSfassaden.
Die betreffenden Bauhandwerker erklärten, daß sie be-

abfichtigt hatten, das beteiligte Elektrizitätswerk sofort
nach der Erstellung des Gerüstes um die Anbringung
von Schutzverkleidungen an den Drähten zu ersuchen,
weil diese Schutzmaßnahme sich leichter ausführen lasse,

wenn das Gerüst vorhanden sei. Gerade diese Bor»
kommnisse beweisen, daß es unbedingt nötig ist, das
Elektrizitätswerk möglichst frühzeitig zu unterrichten,
jedenfalls schon vor der Vornahme beabsichtigter Ge-
rüstungen in der Nähe von NiederspannungS-Freilei-
tungen.

An gewissen Orten scheint es unter stillschweigender
Duldung durch die Elektrizitätsverwaltungen üblich zu
sein, daß die Bauhandwerker selbst Schutzverkleidungen
über den Drähten anbringen. Zwei Unfälle, wovon
ein tötlicher, sind darauf zurückzuführen. Es sollte selbst»

verständlich sein, daß solche Arbeiten angesichts der bei

ungenügender Sachkenntnis damit verbundenen Gefahren
nur durch zuverlässiges Fachpersonal ausgeführt werden
dürfen.

In einem Falle hat die nicht ausreichende Länge der
Schutzverkleidungen zu einem Unfälle geführt. Der be-

treffende Arbeiter berührte vom Gerüstboden aus zwei
Drähte einer HauSanschlußleitung außerhalb der Schutz-
Verkleidungen; da er sich nicht mehr selbst loslösen konnte,
wurde er durch den Strom getötet, ehe man ihn aus
seiner Lage zu befreien vermochte.

Ist bei Gerüstbauten die Anbringung von Schutz-
Verkleidungen über den Drähten nicht notwendig, weil
die Leitungen spannungslos gemacht werden können,
so muß unbedingt dafür gesorgt werden, daß diese

Maßnahme von einem Fachmann vorgenommen wird.
Geschieht das nicht, so ist keine Gewähr für sachgemäße
Ausführung der kleinen Arbeit gegeben. Was in solchen

Fällen geschehen kann, zeigt ein weiterer Bericht unserer
Quelle: Ein Maler hatte in einem Hause, von dem aus
eine zweidrähtige Licht- und eine dreidrähtige Kraftlei-
tung nach einem Nebengebäude gingen, die Sicherungs-
einsätze in der Lichtleitung entfernt, die Sicherungen in
der Kraftleitung dagegen nicht herausgeschraubt. Ein Kol-
lege von ihm, der auf einem in der Nähe der Leitungen er-
richteten Gerüst arbeitete, verspürte beim Berühren der
Drähte ein Elektrisierung und meldete ihm dies. Der Maler
war jedoch überzeugt, daß er die Leitung spannungslos
gemacht hatte, griff unbegreiflicherweise mit beiden
Händen nach den Drähten der Kraftleitung, die unter
einer Spannung von 480 Volt standen und wurde so-
gleich getötet.

In einem weiteren Falle war eine nicht ganz fach-
gemäß isolierte, an einem Hausdach befestigte Aufhän-
gung einer öffentlichen Lampe die Ursache des tötlichen
Unfalls eines Dachdeckers. Das Aufhängeseil stand mit
einem Pol des Netzes in Verbindung; jedoch war vor
der Befestigungsstelle am Dach ein Isolierkörper in das
Seil eingefügt. Leider befand dieser Isolierkörper sich

zu nahe beim Befestigungspunkt am Dach. --- Als
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